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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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1. MSG 001 IND 2024 0301 BG DE 04-06-2024 BG NOTIF

2. Bulgaria

3A. Министерство на икономиката и индустрията
Дирекция "Техническа хармонизация"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
e-mail: infopointBG@mi.government.bg

3B. Министерство на вътрешните работи
Дирекция "ЕС и международно сътрудничество "
София, ул. “Шести септември” № 29
тел. +359 2 982 28 94
e-mail: Imaleksandrov.14@mvr.bg
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4. 2024/0301/BG - B00 - Bauart

5. Entwurf einer Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung Nr. Ih-1971 von 2009 über Bauvorschriften
und technische Vorschriften und Normen zur Gewährleistung des Brandschutzes

6. Bauvorschriften und technische Vorschriften und Normen zur Gewährleistung des Brandschutzes

7.

8. Ziel der Änderungen ist es, die Bauvorschriften und technischen Vorschriften und Normen zur Gewährleistung des
Brandschutzes zu verbessern, sie mit den international bewährten Verfahren in Einklang zu bringen und die Mängel zu
beheben, die bei der regelmäßigen Untersuchung der Ergebnisse der Durchführung der Verordnung Nr. Ih-1971 von 2009
über Bauvorschriften und technische Vorschriften und Normen zur Gewährleistung des Brandschutzes festgestellt
wurden.

9. Die Verordnung über die Bauvorschriften und technischen Vorschriften und Normen zur Gewährleistung des
Brandschutzes im Brandfall wird auf der Grundlage von Artikel 125 Absatz 2 des Gesetzes des Innenministeriums und
Artikel 169 Absatz 4 des Raumentwicklungsgesetzes (SDA) vom Innenminister gemeinsam mit dem Minister für
Regionalentwicklung und öffentliche Arbeiten erlassen und legt die Anforderungen, technischen Vorschriften und Normen
für die Gewährleistung des Brandschutzes bei der Planung und Erschließung von Grundstücken in städtischen Gebieten
fest. die Erschließung von Grundstücken außerhalb städtischer Gebiete, die Planung und Durchführung von Bauarbeiten
im Einklang mit den Bestimmungen des SDA, den Wiederaufbau, die größere Renovierung, die Überholung oder die
Änderung der vorgesehenen Nutzung eines Geländes oder eines Teils davon, die Durchführung von Bau- und
Installationsarbeiten, für die gemäß Kapitel 8 Abschnitt III des SDA eine Baugenehmigung erforderlich ist, sowie die
Installation mobiler Unterhaltungseinrichtungen und mobiler Einrichtungen für gewerbliche und sonstige
Dienstleistungstätigkeiten gemäß Artikel 56 SDA, mit Ausnahme mobiler Standorte mit flexibler Abdeckung. Die
Notwendigkeit, die Verordnung Nr. Ih-1971 aus dem Jahr 2009 über Bauvorschriften und technische Vorschriften und
Normen zur Gewährleistung des Brandschutzes zu ändern und zu ergänzen, ergibt sich aus der Notwendigkeit, die
bestehenden Anforderungen für ihre eindeutige Umsetzung durch die am Investitionsprozess Beteiligten und die
Kontrollstellen zu verfeinern und ein Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung der Brandschutzmaßnahmen und den
Möglichkeiten ihrer Umsetzung im Einklang mit den international bewährten Verfahren herzustellen. Schlupflöcher im
Rechtsakt in Bezug auf die Gestaltung aktiver und passiver Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken werden beseitigt.

10. Verweise auf die Grundlagentexte: Die Grundlagentexte wurden im Rahmen einiger früheren Notifizierungen
übermittelt:
2018/0045/BG
2014/0204/BG
2012/0606/BG
2008/0021/BG

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
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TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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